
Regionalplan München:  
 
B I Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen 
 
 
B I  1  Natur und Landschaft  
 
 1.1 Leitbild der Landschaftsentwicklung 
 
G 1.1.1 Es ist von besonderer Bedeutung, Natur und Landschaft in allen Teilräumen der 

Region  
 - für die Lebensqualität der Menschen 
 - zum Bewahrung des kulturellen Erbes und 
 - zum Schutz der Naturgüter  
 zu sichern und zu entwickeln. 
 
 In Abstimmung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Erfordernisse 

sind bei der Entwicklung der Region München 
 - die landschaftlichen Eigenarten 
  - die unterschiedliche Belastbarkeit der einzelnen Teilräume  
 - die Bedeutung der landschaftlichen Werte und 
 -    die klimafunktionalen Zusammenhänge 

 zu berücksichtigen.  
 
Hierzu sollen in allen Regionsteilen die Funktionen der natürlichen Lebens-
grundlagen Boden, Wasser und Luft nachhaltig gesichert werden. Visuell be-
sonders prägende Landschaftsstrukturen sollen erhalten werden. 

 
Z 1.1.2 Kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsräume sind ebenso wie historisch be-

deutsame Sakral- und Profanbauten, Garten-, Park- und Schlossanlagen zu er-
halten. 

  
G 1.1.3 Überörtliche Sichtachsen der historisch bedeutenden Sakralbauten und 

Schlossanlagen sollen erhalten und wo möglich wieder hergestellt werden. 
 
G 1.1.4  Bei der räumlichen Entwicklung sollen die klimatischen Gebietseigenschaften 

berücksichtigt werden. 
 
1.2 Landschaftliche Vorbehaltsgebiete  
 
 Flächen, in denen den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

ein besonderes Gewicht zukommt, werden als landschaftliche Vorbehaltsgebie-
te festgelegt, soweit diese Flächen nicht bereits anderweitig naturschutzrecht-
lich gesichert sind. 

 
 Lage und Umgriff der landschaftlichen Vorbehaltsgebiete bestimmen sich nach 

Karte 3Landschaft und Erholung, i.M. 1:100.000  die Bestandteil dieses Regio-
nalplans ist. 
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G 1.2.1 In den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten soll die Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushalts gesichert oder wiederhergestellt werden, die Eigenart des Land-
schaftsbildes bewahrt und die Erholungseignung der Landschaft erhalten oder 
verbessert werden. 

 
 
1.2.2 Landschaftsräume 
 
1.2.2.01 Landschaftsraum Iller-Lech-Schotterplatten (01) 
 
 Der Landschaftsraum umfasst die Randhöhe westlich des Lechtales (Überhö-

hung zum Talboden ca. 40 bis 100 m) und ist charakterisiert durch großräumi-
ge Waldkomplexe und differenzierten Landnutzungsmustern in siedlungsnahen 
Hangbereichen und Talausgängen. Die Waldkomplexe der Iller-Lech-
Schotterplatten bilden das höchstgelegene Waldgebiet der Region (bis 800 m 
NN, nach Norden auf ca. 650 m NN fallend). Der Landschaftsraum weist nur 
eine dünne Besiedelung auf und ist überwiegend mit Wald bestanden. An den 
Talbächen finden sich vereinzelt noch historische Mühlen. 

 
Zum Leitbild der Landschaftsentwicklung gehören der Erhalt der Nord-Süd-
verlaufenden Terrassenstufen und charakteristischer Talformen sowie Struktur-
anreicherungen des weitgehend ausgeräumten Niederterrassenniveaus des 
Lechtals. Die Lechebene zwischen Denklingen und Hurlach/Obermeitingen 
kann in seiner Erfolungsfunktion gestärkt werden. Markante Bereiche des west-
lichen Lechrains sind landschaftsschutzwürdig. 

 
 
G 1.2.2.01.1 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Waldkomplexe, Hangwälder und Täler 

am westlichen Lechrain (01.1) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnah-
men hinzuwirken 

 
 � Umbau der Bestockung in standortheimischen Mischwald der montanen 

Stufe 
 � Erhaltung differenzierter Wald-Offenland-Verteilungen an der Hangkante 

und in den Talzügen 
 � Erhaltung der Sichtbezüge vom Lechtal zur Hangkante 
 � Entwicklung von Feuchtbiotopen im Wiesbachtal 
 
 
1.2.2.02 Landschaftsraum Lechtal (02) 
 
 Das Lechtal ist ein Schmelzwassertal mit terrassenartigen Schotterablagerungen 

und in Nord-Südrichtung verlaufenden Terrassenkanten. Das Lechtal stellt eine 
bedeutende Biotopverbundachse dar, obwohl die ursprüngliche Fluss- und Au-
endynamik des Lechs durch Begradigungen, Eindeichungen und Stauhaltungen 
weitgehend unterbunden und die verbliebenen Auwälder nur noch teilweise 
vernässt sind. Auf Brennenstandorten finden sich noch Heidereste und Reste 
von Kiefern-Trockenwäldern. Naturnahe Flussdynamik besteht noch bei Kinsau. 
Die fruchtbaren Ackerböden entlang des Lechs ermöglichen eine intensive 
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landwirtschaftliche Nutzung. Kulturhistorisch bedeutend sind die meist an den 
Taleingängen befindlichen Sakralbauten, die weithin sichtbar das Tal prägen. 

 Das Lechtal ist vom Bundesamt für Naturschutz als „besonders schutzwürdige 
Landschaft“ eingestuft. 

 
Das Lechtal, seine Hangzüge und stadtnahen Waldgebiete stellen einen Erho-
lungsraum hervorragender Bedeutung dar. Der Lech und nachgeordnete Tal-
systeme sind als Schwerpunktgebiet der Auenentwicklung und für  Kompensa-
tionsmaßnahmen geeignet. V.a. die Auen- und Leitenbereiche sind natur-
schutzwürdig. Durch weitere Landschaftsschutzgebiete könnten die bestehen-
den Schutzgebiete zwischen Lechtal und Ammerseebecken vernetzt werden. 

 
G 1.2.2.02.1 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Strukturreiche Teilräume der westlichen 

Lechterrasse (02.1) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzu-
wirken  

 
 � Aufbau standortheimischer Wälder 
 � Ergänzung und Unterstützung der Schutzgebietssysteme 
 � Wiederherstellung der biologischen Vielfalt des Lechtals 
 
 
1.2.2.03 Landschaftsraum Landsberger Platte (03) 
 
 Die Landsberger Platte ist eine ebene Hochterrassenlandschaft, die mit dem 

Verlorenen Bach und der Paar zum direkten Donau-Einzugsgebiet zählt. In wei-
ten Bereichen besteht der Landschaftsraum aus ausgeräumter Ackerlandschaft, 
in der naturnahe und halbnatürliche Lebensräume fast vollständig fehlen.  

 
V.a. die Auenentwicklung, stellt eine geeignete Kompensationsmaßnahme für 
Eingriffe dar. Damit und durch weitere Strukturanreicherungen könnte auch die 
Erholungsfunktion gestärkt werden. Das Naturwaldreservat „Reiherschlag“ und 
seine Umgebung sind naturschutzwürdig. 
 
 

 
G 1.2.2.03.1 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Verlorener Bach mit angrenzenden Tälern 

und Hanglagen (03.1) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hin-
zuwirken 

 
 � Wiederherstellung feuchter Standorte 
 � Sicherung und Entwicklung des naturnahen Bachlaufs 
 � Sicherung und Entwicklung der Niedermoorkerne  
 
G 1.2.2.03.2 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Quellgebiet der Paar (03.2) ist auf folgen-

de Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
 
 � Wiederherstellung feuchter Auen und Niedermoor-Standorte 
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 � Aufbau eines regions- und naturraumübergreifenden Biotopverbundsystems 
 � Verbesserung der Retentionsleistung der Aue 
 
 
1.2.2.04 Landschaftsraum Fürstenfeldbrucker Hügelland mit mittleren Ampertal und 

Dachauer Moos (04) 
 
 Die flachwellige Altmoränenlandschaft des Fürstenfeldbrucker Hügellandes 

geht im Osten in die Münchner Ebene über und im Norden in das Tertiärhügel-
land. Im Haspelmoorbecken finden sich Übergangs- und Hochmoorböden 
(nördlichstes Hochmoor im Alpenvorland). Die Niedermoorlandschaft im Süd-
lichen Dachauer Moos ist charakterisiert durch einen hohen Grünlandanteil, 
Entwässerungsgräben und Gehölzinseln. Im Bereich des Dachauer Mooses so-
wie im Übergangsbereich zur Amperaue erfüllt der Landschaftsraum wichtige 
bioklimatische, Naherholungs- sowie Siedlungsgliederungsfunktionen. Schwer-
punktmäßig wird im Hügelland Ackerbau betrieben, entlang der Fließgewässer 
auch Grünlandnutzung. 

 
Das landschaftliche Leitbild sollte der Erhalt siedlungsnaher Erholungsräume 
und die Aufwertung strukturarmer Bereiche zur Entlastung bisheriger Erho-
lungsräume sein. Im Landschaftsraum liegen Schwerpunktgebiete zur Auen- 
und Moorentwicklung, die gleichzeitig dem dezentralen Hochwasserrückhalt 
zu Gute kommen und sich als  Kompensationsräume eignen. Erweiterungsflä-
chen des Naturschutzgebietes Haspelmoor sowie das Wildmoos, das Über-
ackermoos, das Palsweiser Moos, der Kalterbach und Teilbereiche der Ampe-
raue sind naturschutzwürdig. Bereiche der Maisachaue, Teile des südlichen 
und östlichen Dachauer Moos sowie die Waldgebiete zw. Brandenberg und 
Fürstenfeldbruck sind landschaftsschutzwürdig.  

 
 
 
 
G 1.2.2.04.1 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Maisachtal mit Randbereichen des Has-

pelmoores und des Fußbergmooses (04.1)ist auf folgende Sicherungs- und Pfle-
gemaßnahmen hinzuwirken 

 
 � Wiederherstellung feuchter Auen und Niedermoor-Standorte 
 � Aufbau eines regions- und naturraumübergreifenden Biotopverbundsystems 
 � Arrondierung der Moorbereiche Haspelmoor und Fußbergmoos durch Nut-

zungsextensivierung, Moorentwicklung und Vernässung 
 � Verbesserung der Retentionsleistung der Aue 

 � Umbau der Fichtenreinbestände in Mischwald 
 
G 1.2.2.04.2 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Grundwassernahe Räume am Südrand 

des Dachauer Mooses bei Germering, Puchheim, Gröbenzell und Alling (04.2) 
ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 

 
 � Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 
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 � Offenhaltung der bisher unbebauten Bereiche 
 � Erhaltung der Grundwasserverhältnisse und des Grünlandes sowie der 

Baum- und Strauchvegetation 
 � Sicherung der Erholungs- und der klimatischen Funktion 
 � Gewässerentwicklung der Bachsysteme 
 � Umbau der Fichtenreinbestände in Mischwald 
 
G 1.2.2.04.3 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Südliches Dachauer Moos (04.3) ist auf 

folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
 
 � Wiederherstellung feuchter Auen und Niedermoor-Standorte 
 � Erhaltung der kleinräumigen Landschaftsstrukturen 

� Sicherung der naturbezogenen Erholungs- und der klimatischen Funktion 
� Auf geeigneten Standorten Neuanlage von Wald 

  
 
G 1.2.2.04.4 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Freiraum zwischen Dachau und Karlsfeld 

mit Karlsfelder See (04.4) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen 
hinzuwirken 

 
 � Erhaltung und Weiterentwicklung der stadtnahen Erholungslandschaft 
 � Sicherung der klimatischen Funktion 

� Arten- und Gebietsmanagement (FFH) 
� Gewässerentwicklung der Bachsysteme 
� Verbesserung des natürlichen Gewässerhaushalts 

 � Auf geeigneten Standorten Neuanlage von Wald 
 
 
G 1.2.2.04.5 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Östliches Dachauer Moos und Randbe-

reich der Amperaue (04.5) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen 
hinzuwirken 

 
 � Wiederherstellung feuchter Auen und Niedermoorstandorte 
 � Sicherung des Biotopverbundes im Übergang zum Ampertal 
 � Sicherung der naturbezogenen Erholungs- und der klimatischen Funktion 
 � Sicherung der Hecken, Gehölzbestände, bachbegleitenden Grünstrukturen 

und Grabensysteme 
� Arten- und Gebietsmanagement (FFH) 
� Auf geeigneten Standorten Neuanlage von Wald 

 
 
1.2.2.05 Landschaftsraum Donau-Isar-Hügelland (05) 
 
 Ein engmaschiges Talnetz gliedert den Landschaftsraum in eine Vielzahl von 

Höhenzügen und Hügeln. Typisch ist die Tal-Asymmetrie mit steileren süd- und 
westgerichteten Hängen sowie flacheren ost- und nordgerichteten Hängen. 
Kleinräumlich differenzierte Nutzungsstrukturen und aufgelockerte Siedlungs-
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strukturen bestimmen in weiten Teilen das Landschaftsbild. Ein kulturhistori-
sches Kennzeichen des Raumes sind die exponiert gelegenen Schlossanlagen. 

 
Landschaftliches Leitbild für strukturarme Teile des Donau-Isar-Hügellandes 
nördlich von Dachau sollte die Verbesserung für die Erholungsnutzung v.a. in 
der Nähe größerer Siedlungen sein. Entlang von Ilm, Glonn und Mauerner 
Bach kann auentypische Vegetation entwickelt werden. Besonders effektive 
Kompensationsmaßnahmen stellen dabei die Auenentwicklung entlang von Ilm 
und Glonn dar. Das ackerbaulich genutzte Hügelland kann zum Schwerpunkt-
gebiet des Erosionsschutzes und des dezentralen Wasserrückhaltes entwickelt 
werden. Weilachaue und Altograben sind naturschutzwürdig.  Das Weilachtal 
mit Talnetz und Kuppenforsten (z.B. Altoforst) und die Waldkomplexe zwi-
schen Freising und  dem Ampertal sowie das  Glonntal bis Allershausen sind 
landschaftsschutzwürdig. 

 
 
G 1.2.2.05.1 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Weilachtal mit Nebentälern und Altoforst 

(05.1) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken  
 
 � Erhaltung und Vernetzung der Feucht- und Gewässerbiotope 
 � Sicherung der Quellzonen des Altoforstes 
 � Erhaltung der mäandrierenden Bachläufe, einschließlich der Schilfbestände 

sowie der Bruchwälder und angrenzenden Hangwälder 
 � Umbau der Fichtenwälder in Mischwald 
 
G 1.2.2.05.2  
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Oberes Ilmtal mit Lahnbach (05.2) ist auf 

folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahme hinzuwirken 
 
 � Erhaltung des naturnahen Bachlaufs einschließlich der angrenzenden Wie-

sen, der Bruchwaldreste und der abwechslungsreichen Waldränder 
 
G 1.2.2.05.3 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Nördliche Seitentäler  der Glonn (05.3) ist 

auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
 
 � Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 
 � Sicherung und Entwicklung der Feuchtbiotope in Verbindung mit Retenti-

onsmaßnahmen 
 � Wiederherstellung der gebietstypischen biologischen Vielfalt 
 
G 1.2.2.05.4 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Ilmaue und Talflanke bei Oberhausen 

(05.4) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
 
 � Erhaltung der kleinräumigen Nutzungsmuster 
 � Überregionale Biotopvernetzung 
 � Rohstoffabbau nur kleinmaßstäblich 
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G 1.2.2.05.5 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Glonnaue (05.5) ist auf folgende Siche-

rungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
 
 � Erhaltung und Wiederherstellung des mäandrierenden Bachlaufes und der 

Ufervegetation 
 � Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 
 � Wiederherstellung der gebietstypischen biologischen Vielfalt 
 
G 1.2.2.05.6 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Abenstal mit angrenzenden Hanglagen 

und Waldkomplexen und verzweigten Seitentalsystemen (05.6) ist auf folgende 
Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken  

 
 � Verbesserung des Landschaftsbildes durch Strukturanreicherung 
 � Verminderung der Stoffeinträge in die Abens und ihre Seitenbäche 
 � Gewässerentwicklung der Abens in Verbindung mit Retentionsmaßnahmen 
 � Erhaltung der großen Waldkomplexe, Vermeidung von Zerschneidung 
 
G 1.2.2.05.7 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Randhöhen des Ampertales und angren-

zende Seitentäler (05.7) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen 
hinzuwirken 

 
 � Sicherung der Magerrasen -, Grünland – und Eichen-Hainbuchenwald-

Standorte an den Hangversteilungen 
 � Erhaltung der bewaldeten Hangschultern der in das Ampertal einmünden-

den Nebentäler 
 
G 1.2.2.05.8 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Mauerner Bachtal zwischen Attenkirchen 

und Mauern (05.8) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzu-
wirken 

 
 � Erhaltung der artenreichen Hangwiesen 
 � Strukturanreicherung in der Aue 
  
G 1.2.2.05.9 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Waldkomplexe mit Talauen in der Haller-

tau (05.9) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
 
 � Sicherung der Feuchtwiesen bei Holzdobl 
 � Erhaltung der laubholzreichen Hang- und Quellwälder im Marchenbachtal 
 � Sicherung der artenreichen Hangwiesen bei Einhausen 
 � Erhaltung der großen Waldkomplexe, Vermeidung von Zerschneidung 
 
G 1.2.2.05.10 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Gewässersystem südlich der Glonn 

(05.10) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
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 � Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung auf Auenstandorten 
 � Biotopentwicklung in Verbindung mit Retentionsmaßnahmen 
 � Wiederherstellung der gebietstypischen biologischen Vielfalt 
 � Sicherung der Offenland-Wald-Verteilung im Süden des Waldgebietes Lin-

dach 
 � Umbau der Fichtenwälder in Mischwald 
 
G 1.2.2.05.11 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Rettenbachtal (05.11) ist auf folgende Si-

cherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken  
 
 � Sicherung des Offenlandkomplexes Mooswiesen bei Kammerberg 
 � Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung auf Auenstandorten 
 � Biotopentwicklung in Verbindung mit Retentionsmaßnahmen 
 � Wiederherstellung der gebietstypischen biologischen Vielfalt 
 
G 1.2.2.05.12 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Freisinger-, Kranzberger Forst mit ehema-

ligem Standortübungsplatz Pettenbrunn (05.12) ist auf folgende Sicherungs- 
und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 

 
 � Erhaltung des waldreichen Erscheinungsbildes mit eingelagerten Wiesentä-

lern 
 � Sicherung eines vielfältig gestalteten naturnahen Erholungsraumes 
 � Erhaltung der klimatischen Funktion 

� Aufwertung der Landschaftsvernetzung zum Ampertal 
� Erhaltung der großen Waldkomplexe, Vermeidung von Zerschneidung 

 
 
1.2.2.06 Landschaftsraum Südliche Münchner Ebene (06) 
 
 Die Südliche Münchener Ebene ist eine nach Norden geneigte Schotterebene 

mit großen (meist noch strukturarmen) Forsten im Süden (Klima- und Immissi-
onsschutzwälder) und Heidegebiet mit Hart- und Lohwäldern im Münchner 
Norden. Das Heidegebiet ist einer der bedeutsamsten Magerrasenlebensräume 
Mitteleuropas. Die Flusstäler von Isar und Würm, der Hachinger Bach, Reß-
bach sowie gewässerlose Schmelzwasserrinnen gliedern den Landschaftsraum. 
Dabei stellen die grundwasserbeeinflussten Bäche Hachinger Bach und Reß-
bach insoweit eine Besonderheit dar, da sie als einzige Fließgewässer in der 
Münchner Schotterebene entspringen und ursprünglich (vor der Kanalisierung) 
dort wieder versickerten. Die noch verbliebenen Freiräume erfüllen wichtige 
Klimaausgleichs-, Naherholungs- und Siedlungsgliederungsfunktionen im Stadt- 
und Umlandbereich. Typisch sind im Südosten die radialen Rodungsinseln in-
mitten der grundwasserfernen Schotterforste. Um die Siedlungen herum wird 
hauptsächlich Ackerbau betrieben. 

 
Landschaftliches Leitbild sollte der Erhalt und die Weiterentwicklung der Wäl-
der südlich und der Heideflächen nördlich von München sein, die bedeutende 
Erholungsflächen darstellen. Die Verbund- und Arrondierungsmaßnahmen für 
die Heideflächen sind geeignete Kompensationsmaßnahmen. Der ehemalige 
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Truppenübungsplatz Krailling, der ehemalige Standortübungsplatz Ober-
schleißheim, die Fröttmaninger Heide, die Angerlohe, das Kapuzinerhölzl, der 
Nordrand des Allachinger Rangierbahnhofes mit Fasaneriewald, das ehemalige 
Gleislager Neuaubing, der Nymphenburger Schlosspark sowie die Nass- und 
Feuchtwiesen am Hachinger Bach sowie Erweiterungsflächen  des Natur-
schutzgebietes Mallertshofer Holz sind naturschutzwürdig.  Nach dem Arten- 
und Biotopschutzprogramm der Stadt München sind  ca. 20 Gebiete land-
schaftsschutzwürdig. 

 
 
G 1.2.2.06.1 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Fröttmaninger Heide und offene Land-

schaftsräume im Umfeld (06.1) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaß-
nahmen hinzuwirken 

 
 � Sicherung der Trockenstandorte mit Heidevegetation 
 � Erhaltung der siedlungsgliedernden Freiraumfunktionen 
 � Erhaltung und Entwicklung von Biotopverbundsystemen 
 
G 1.2.2.06.2 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Forstinninger und Anzinger Sempt (06.2) 

ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
 
 � Sicherung der Grundwasserverhältnisse 
 � Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 
 � Erhaltung und Entwicklung der Gewässersysteme und der Aue 
 � Sicherung und Entwicklung als naturnaher Naherholungsraum 
 
G 1.2.2.06.3 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Würmtal zwischen Krailling, Planegg und 

Lochham (06.3) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwir-
ken 

 
 � Sicherung der klimatischen Funktion 
 � Erhaltung und Stärkung der örtlichen Grün- und Naherholungsfunktionen 
 � Offenhaltung der noch unbebauten Bereiche 
 � Gewässerentwicklung der Würm zu einem naturnäheren Fluss mit biologi-

scher Durchgängigkeit 
 
G 1.2.2.06.4 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Großflächige Waldgebiete der Schotter-

ebene südwestlich von München mit Übergang in das Ammer-Loisach-
Hügelland (06.4) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwir-
ken 

 
 � Sicherung der naturnahen Erholungs- und der klimatischen Funktion 
 � Sicherung und Schutz der Grundwasservorkommen 
 � Sukzessiver Bestockungsumbau zu strukturreicheren, natürlicheren Bestän-

den 
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G 1.2.2.06.5 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Auen am Hachinger Bach (06.5) ist auf 

folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
 
 � Freihaltung der noch vorhandenen Grünzäsuren und Freiräume 
 � Naturnahe Pflege des Bachlaufs 

� Erhaltung der Feuchtstandorte und Feuchtwiesen 
� Freihaltung der prägenden Hangkanten 

 
G 1.2.2.06.6 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Großflächige Waldgebiete der Schotter-

ebene südöstlich von München mit Übergang zur Jungmoräne (06.6) ist auf fol-
gende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 

 
 � Sicherung der naturnahen Erholungs- und der klimatischen Funktion 
 � Sukzessiver Bestockungsumbau zu strukturreicheren, natürlicheren Bestän-

den 
 � Sicherung der Grundwasserverhältnisse 
 � Erhaltung der Rodungsinseln 
 � Erhaltung der spezifischen Rodungsflur Kleinkarolinenfeld 
 � Erhaltung kulturhistorisch bedeutender Bodendenkmäler 
 
 
1.2.2.07 Landschaftsraum Erdinger Moos/Freisinger Moos (Nördliche Münchner Ebene) 

(07) 
 
 Die Nördliche Münchner Ebene ist eine stark überformte, teilweise intensiv 

landwirtschaftlich genutzte Niedermoorlandschaft mit hoch anstehendem 
Grundwasser (z.T. Grundwasseraustritte), Gehölzstrukturen sowie einem dich-
ten Netz an Bächen und Entwässerungsgräben. Die einst großflächigen Nie-
dermoore des Dachauer, Erdinger und Freisinger Mooses werden intensiv a-
ckerbaulich genutzt. Kulturhistorisch bedeutsame Bauwerke stellen v.a. die an 
den Anstiegen zu den angrenzenden Hügelländern gelegenen Kirchen dar. 

 
Der Landschaftsraum stellt einen bedeutenden Erholungsraum dar, der v.a. als 
Schwerpunktgebiet der Moorentwicklung weiterentwickelt werden kann. Diese 
Bereiche eignen sich gleichzeitig als Kompensationsräume. Im Bereich des Kal-
terbaches, des Feuchtgebietskomplexes beim Goldachhof, am Ismaninger Spei-
chersee mit Fischteichen unter Einbeziehung des bestehenden Naturschutzge-
bietes „Vogelfreistätte südlich der Fischteiche der mittleren Isar“ finden sich na-
turschutzwürdige Flächen. Ebenso naturschutzwürdig sind  Erweiterungsflächen 
der Naturschutzgebiete „Oberdinger Moos“ und „Viehlaßmoos“. Die isoliert 
liegenden Landschaftsschutzgebiete im Erdinger Moos sollten besser vernetzt 
werden. 

 
G 1.2.2.07.1 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Erdinger Moos zwischen Ismaninger 

Speichersee und Flughafen München (07.1) ist auf folgende Sicherungs- und 
Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
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 � Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung auf grundwassernahen 
Standorten 

 � Erhaltung der Feuchtstandorte und Einleitung der Wiederherstellung der 
Niedermoore 

 � Wiederherstellung der gebietstypischen biologischen Vielfalt 
 � Erhaltung der Gehölzstrukturen und Waldreste  
 � Wiederbelebung ausgeräumter Fluren durch Pflanzung naturnaher Gehölze 
 
G 1.2.2.07.2 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Nördliches Erdinger Moos (07.2) ist auf 

folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
 
 � Sicherung der Grundwasserverhältnisse 
 � Erhaltung und Weiterentwicklung der Gehölzstrukturen und Waldreste 
 � Schaffung von Trittsteinbiotopen und Grünbrücken zur Abschwächung der 

Fragmentierungen 
 � Erhaltung und Entwicklung der Dorfen-  und Sempt-Aue 
 � Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung auf grundwassernahen 

Standorten 
� Wiederherstellung der gebietstypischen biologischen Vielfalt schwerpunkt-

mäßig im Umfeld des Viehlaßmooses 
 
 
1.2.2.08 Landschaftsraum Isen-Sempt-Hügelland (08) 
 
 Die Altmoränenlandschaft ist im Osten von hoher Reliefenergie und sehr struk-

turreich (hoher Wald- und Grünlandanteil). Im Westen handelt es sich um eine 
offene, relativ waldarme, überwiegend ackerbaulich genutzte flachwellige Alt-
moränenlandschaft, in der traditionell Ackerbau betrieben wird. Die Flusstäler 
mit ihren Mühlen und stellenweise reich strukturierten landwirtschaftlichen 
Nutzungen prägen die Kulturlandschaft. 

 
Der Landschaftsraum kann zu einem Schwerpunktgebiet der Moorentwicklung, 
des Erosionsschutzes und des dezentralen Hochwasserrückhalts entwickelt 
werden. Die Strogenaue ist naturschutzwürdig.   Die differenzierten Bachauen-
systeme im östlichen Isen-Sempt-Hügelland und Teile des Strogentals sind 
landschaftsschutzwürdig. 

 
 
G 1.2.2.08.1 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Waldreiche Altmoräne zwischen Poing 

und Markt Schwaben mit Hangkante zwischen Finsing, Poing und Purfing 
(08.1) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 

 
 � Erhaltung der kleinstrukturierten Nutzungsmosaike und der kulturlandschaft-

lich-ländlichen Qualitäten 
 � Sicherung als Erholungslandschaft 
 � Erhaltung der landschaftlich markanten Hangkante und Schutz vor jedweder 

Bebauung 
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G 1.2.2.08.2 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Strogental zwischen Wartenberg und 

Walpertskirchen (08.2) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hin-
zuwirken 

 
 � Erhaltung des mäandrierenden Bachlaufs  einschließlich der naturnah ein-

gewachsenen Uferrandzone 
 � Erhaltung und Pflege der begleitenden Galerieauwälder 
 � Erhaltung und Wiederherstellung feuchter Auen und Niedermoor-Standorte 

mit Ausuferungsmöglichkeiten 
 
G 1.2.2.08.3 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Großflächige Waldkomplexe im Isen-

Sempt-Hügelland (08.3) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen 
hinzuwirken 

 
 � Erhaltung der Waldkomplexe mit den eingelagerten Gewässersystemen und 

Laubholz-/Altholzinseln, Vermeidung von Zerschneidung 
 � Weiterführung des Bestockungsumbaus zu artenreicheren Mischwäldern 
 � Entwicklung für die  landschafts- und naturbezogene Erholung 
 
G 1.2.2.08.4 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Gewässer- und Auensysteme im östlichen 

Isen-Sempt-Hügelland (08.4) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnah-
men hinzuwirken 

 
 � Erhaltung der naturnahen Bachläufe von Lappach und Goldach einschließ-

lich der Seitenbachsysteme 
 � Sicherung der Durchgängigkeit der Auenlebensräume 
 � Erhaltung und redynamisierte Weiterentwicklung des Auwaldbandes 
 � Verbesserung der Retentionswirkung der Talauen 
 � Entwicklung von Mager- und Feuchtstandorten im Offenland 
 � Entwicklung für die landschafts- und naturbezogene Erholung 
 
 
1.2.2.09 Landschaftsraum Isar-Inn-Hügelland (09) 
 
 Das Isar-Inn-Hügelland ist eine strukturreiche Hügellandschaft mit feinteiliger 

Reliefgestalt und dichtem Gewässernetz (Tal-Asymmetrie). Im Westen prägen 
zudem hoch liegende Kuppenwälder das Landschaftsbild. Entlang der Flusstäler 
von Isen und Vils und im stärker reliefierten Wartenberger Hügelland hat sich 
ein kleinstrukturiertes landwirtschaftliches Nutzungsmosaik mit dispers verteil-
ten Einzelhöfen, Weilern und Kirchdörfern erhalten. Die landwirtschaftlich ein-
gebundenen Sakralbauten sind von besonderer Bedeutung. 

 
Der gesamte Landschaftsraum kann zu einem Schwerpunktgebiet des Erosions-
schutzes und des dezentralen Hochwasserschutzes entwickelt werden. Der 
Moorverbund Isental bildet ein Schwerpunktgebiet der Moorentwicklung. Als 
regionale Kompensationsräume eignen sich das Isental ab Dorfen bis zur Regi-
onsgrenze und das Vilstal (Auenentwicklung) sowie das Isental östlich von Dor-
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fen (Moorentwicklung). Die Hecken- und Rankenlandschaft zwischen Warten-
berg und Pfrombach ist naturschutzwürdig. Landschaftsschutzgebietswürdige 
Bereiche liegen im Vilstal, ober- und unterhalb von Taufkirchen sowie in den 
größeren Seitentälern. 

 
G 1.2.2.09.1 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Hangkante und Hügelland bei Warten-

berg/Fraunberg (09.1) ist auf  folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hin-
zuwirken 

 
 � Sicherung der kleinteiligen, gehölz- und heckenreichen Kulturlandschaft  
 � Erhaltung der zusammenhängenden Kuppenwälder 
 � Erhaltung der landschaftlich markanten Hangkante und Schutz vor jedweder 

Bebauung 
 � Sicherung der naturnahen Quellbereiche und der Talauen  
 � Sicherung der kleinflächigen Nasswiesen bei Pfrombach und Itzling 
 � Entwicklung von Maßnahmen zur Erosionsvermeidung 
 
G 1.2.2.09.2 
  Im landschaftliches Vorbehaltsgebiet Gewässernetze und Talauen im Isar-Inn-

Hügelland (09.2) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwir-
ken  

 
 � Erhaltung und Vernetzung der Auenstandorte 
 � Renaturierung begradigter Fließgewässer und entstockter Uferbereiche 
 � Sicherung der Quellbereiche 
 � Sicherung der tradierten Kulturlandschaft 
 
G 1.2.2.09.3 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Kuppenwälder im Isar-Inn-Hügelland 

(09.3) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
 
 � Erhalt der Kuppenwaldkomplexe Bierbacher Holz und Köhlholz 
 � Fortführung des Bestandumbaus zu artenreichen stabilen Mischwäldern  
 � Sicherung der naturnahen Quellbereiche  
 � Erhaltung und Renaturierung der Bachoberläufe 
 � Erhalt  der Wald-Offenland-Verteilung 
 
 
1.2.2.10 Landschaftsraum Inn-Chiemsee-Hügelland (10) 
 
 Die strukturreiche Jungmoränenlandschaft hat eine hohe Reliefenergie im End-

moränenbereich. Im Bereich der Grundmoränen charakterisieren sanftere Ge-
ländeformen das Landschaftsbild. Das Inn-Chiemsee-Hügelland zeichnet sich 
durch eine Vielzahl naturnaher Lebensräume mit hochwertiger Flora und Fauna 
aus. Typisch sind größere Moorkomplexe, eine hohe Dichte an Gewässern und 
Feuchtgebieten in Toteishohlformen, staunassen Mulden und Bachauen sowie 
zahlreiche Bäche mit naturnahem Verlauf. Auf Grund der höheren Nieder-
schläge wird in erster Linie Grünlandnutzung betrieben. Entlang der Fließge-
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wässer finden sich zum Teil noch Mühlen. Auf den Anhöhen stehen oftmals 
Kirchen und prägen weithin sichtbar die Landschaft. 

 
Das Inn-Chiemsee-Hügelland mit den Schwerpunkten Glonntal, Moosachtal, 
Steinsee, Kastensee sowie den Nahbereichen von Ebersberg und Grafing stellt 
einen Erholungsgrum von hervorragender Bedeutung dar. Als regionale Kom-
pensationsräume eignen sich zum Schutz des Grundwassers und des Bodens 
sowie für die Entwicklung von Lebensräumen die Zweigbeckenniederungen 
wie Brucker Moos, Aßlinger Moos/Filze, Filzen bei Glonn sowie Frauenneuhar-
tinger und Jacobneuhartinger Moos. Als Kompensationsräume zur Auenent-
wicklung kommen Kupferbach- und Glonntal und Attel mit Seeoner Bach so-
wie zur Moorentwicklung Kupferbachtal, Moorverbund Egmatinger Forst und 
Katzenreuther Filze in Betracht. 

 
G 1.2.2.10.1 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Waldreiche Teile der Hügellandschaft 

(10.1) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
 
 � Weiterführung des Bestockungsumbaus in den Waldgebieten 
 � Erhaltung der Moorreste Engelsmoos und Berger Moor 
 � Sicherung der Quellbereiche und der Bachoberläufe 
 � Schutz der Pflanzengemeinschaften an der Glonnquelle und der Quellserie 

entlang des Kupferbachtales 
 � Erhalt der Wald-Offenland-Verteilung 
 
G 1.2.2.10.2 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Talauen im Inn-Chiemsee-Hügelland 

(10.2) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
 
 � Entwicklung von Retentionsräumen für den Wasserrückhalt 
 � Renaturierung von Attel, Moosach, Glonn und Braunau 
 � Wiedervernässung auennaher Niedermoore 
 � Erhalt der Glazialgeomorphologie 
 
G 1.2.2.10.3 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Moorgebiete im Zweigbecken des Inn-

Chiemsee-Hügellandes (10.3) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnah-
men hinzuwirken 

 
 � Pflege und Entwicklung der Moore und ihrer Lebensgemeinschaften 
 � Entwicklung von Retentionsräumen für den Wasserrückhalt 
 � Renaturierung der Bachläufe  
 � Erhalt der kleingekammerten Wald- und Gehölzbestände 
 
G 1.2.2.10.4 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Südöstlicher Ebersberger Forst und vorge-

lagerte Kulturlandschaftszone zwischen Ebersberg und Steinhöring (10.4) ist auf 
folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 

 
 � Erhaltung der Waldkomplexe 
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 � Weiterführung des Bestockungsumbaus 
 � Schutz der Toteiskessel 
 � Erhalt der kleinteiligen, gehölzreichen Kulturlandschaft 
 � Verbesserung der Gewässermorphologie und der Retentionswirkungen in 

den Talauen 
 � Entwicklung für die landschafts- und naturbezogene Erholung  
  
 
1.2.2.11 Landschaftsraum Ammer-Loisach-Hügelland mit Ammerseebecken und See-

becken Starnberger See (11) 
 
 Die strukturreiche Jungmoränenlandschaft ist gekennzeichnet durch eine hohe 

Reliefenergie im Endmoränenbereich und sanfteren Geländeformen im Bereich 
der Grundmoränen. Landschaftsbildprägend sind die großen Voralpenseen 
(Ammersee, Starnberger See, Wörthsee und Pilsensee) sowie die Vielzahl noch 
naturnaher Lebensräume mit hochwertiger Flora und Fauna, großen, z. T. bu-
chenreichen Mischwaldkomplexen, großen Moorkomplexen, einer hohen 
Dichte an Gewässern und Feuchtgebieten in Toteishohlformen, staunassen 
Mulden und Bachauen sowie zahlreichen Fließgewässern mit naturnahem Ver-
lauf. Eine Besonderheit sind die Relikte ehemaliger Hardtwiesenfluren (Misch-
landschaft aus ehemaligen Weidewäldern und extensivem Grünland) auf Mo-
ränenhängen und Drumlins im Landkreis Starnberg. Bedeutsame Feuchtvernet-
zungsachsen stellen die Achsen Ammersee – Amper sowie Starnberger See – 
Würm dar. Zahlreiche exponiert gelegene Schlösser, Kirchen und Klöster prä-
gen den Kulturlandschaftsraum v.a. im Bereich zwischen Ammersee und Starn-
berger See. Speziell dort finden sich zudem kulturhistorisch bedeutende Villen 
am Seeufer. 

 Der Landschaftsraum ist vom Bundesamt für Naturschutz als „besonders 
schutzwürdige Landschaft“ eingestuft. 

 
Der Landschaftsraum stellt einen Erholungsraum von hervorragender Bedeu-
tung dar. Schwerpunktgebiete des Moorverbundes sind das Wildmoos bei Jex-
hof, das Schluifelder Moos, die Quellmoore im Possenhofener Forst, die Tanner 
Filz, die Obere Filz, die Blindseefilz, das Ampermoos bei Inning, die All-
mannshauser Filz, das Quellmoor Schwarzer Graben und die Kienbach Ur-
sprungmoore. Als regionale Kompensationsräume für Grundwasser- und Bo-
denschutz und zur Entwicklung von Lebensräumen eignen sich die Niederun-
gen in der Moränenlandschaft zwischen Ammersee und Endmoränenzug und 
zwischen Starnberger See, Ammersee und Wörthsee sowie Randbereiche des 
Ampermooses. Als Kompensationsräume zur Auenentwicklung eignet sich die 
Windach zur Moorentwicklung der Moorverbund Issinger Endmoräne, das 
Ampermoos, der Moorverbund Görbel-Wildmoos und der Moorverbund 
Würmseehänge-Possenhofener Wald. Im LEK  sind 17 naturschutzwürdige Be-
reiche erfasst (siehe LEK S. 462). Weitere Landschaftsschutzgebiete könnten zur 
Vernetzung der bestehenden Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiete zwi-
schen Lechtal und Ammerseebecken beitragen. 

 
 
G 1.2.2.11.1 
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  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Großflächige Waldgebiete zwischen Gel-
tendorf und Fürstenfeldbruck (11.1) ist auf folgende Sicherungs- und Pflege-
maßnahmen hinzuwirken 

 
 � Verbesserung der Retentionsleistung der Auen 
 � Wiederherstellung feuchter Auen und Niedermoor-Standorte  
 � Entwicklung der gebietstypischen biologischen Vielfalt 
 � Aufbau eines regions- und naturraumübergreifendes Biotopverbundsystems 
 � Sicherung der Erholungsfunktion 
 � Erhaltung der Waldkomplexe, Vermeidung von Zerschneidung 
 
G 1.2.2.11.2 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Waldreiche Teile der Moränenrücken im 

westlichen Ammer-Loisach-Hügelland (11.2) ist auf folgende Sicherungs- und 
Pflegemaßnahmen hinzuwirken 

 
 � Weiterführung des Waldumbaus zu Mischwald 
 � Offenhaltung von Lichtungsbereichen im Wald 
 � Sicherung der naturnahen Quellbereiche und Entwicklung naturnaher Bach-

läufe 
 � Erhaltung der Moore 
 � Erhalt der Wald-Offenland-Verteilung 
 
G 1.2.2.11.3 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Flachmoorreste nördlich des Windachta-

les (11.3) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
 
 � Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 
 � Pflege und Arrondierung der vorhandenen Feuchtbiotopreste 
 � Entwicklung von Grabenstrukturen 
 
G 1.2.2.11.4 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Teilräume der Windachaue (11.4) ist auf 

folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
 
 � Sicherung des naturnahen Gewässerverlaufs und der begleitenden Au-

waldstrukuren 
 � Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 
 � Pflege und Arrondierung der vorhandenen Feuchtbiotopreste 
 
G 1.2.2.11.5 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Schwerpunkträume der strukturreichen 

Kulturlandschaft im westlichen Ammer-Loisach-Hügelland (11.5) ist auf folgen-
de Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 

 
 � Sicherung und Pflege der Moor- und Moorwiesenkomplexe 
 � Sicherung und Entwicklung der naturnahen Fließgewässer 
 � Stärkung der Biotopverbindungsfunktion zur Lechaue 
 � Erhalt der tradierten Kulturlandschaft 
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 � Erhalt der charakteristischen Kuppen- und Hangwälder, Moorwälder sowie 
Streifengehölze 

 
G 1.2.2.11.6 
  Im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet Auenlagen im Einzugsgebiet des Maisin-

ger Sees (11.6) ist auf folgende Sicherungs- und Pflegemaßnahmen hinzuwirken 
 
 � Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 
 � Pflege und Arrondierung der vorhandenen Feuchtbiotopreste 
 
 
1.2.2.12 Landschaftsraum Isartal (12) 
 
 Da das Isartal zur Gänze LSG bzw. NSG  ist, werden für diesen Landschafts-

raum gemäß BayLplG Art. 18 Abs. 2 Ziffer 3 und LEP B I 2.1.1 (Z) keine land-
schaftlichen Vorbehaltsgebiete vorgeschlagen.  

 Das Isartal weist einen sehr hohen Anteil naturnaher Strukturen auf. Auwälder 
und gewässernahe offene Bereiche charakterisieren das Landschaftsbild. Das I-
sartal ist ein wichtiger klimatischer Ausgleichsraum und bedeutende Frischluft-
bahn. Als Naherholungsgebiet ist das Isartal insbesondere südlich von Mün-
chen stark frequentiert. Obwohl weite Teile der Isarauen u.a. durch Verände-
rungen des Abflussregimes und des Geschiebehaushalts sowie Ausleitungen 
stark beeinträchtigt sind, ist das Isartal ein potenziell wichtiger Retentionsraum. 
Zwischen Freising und Moosburg finden sich noch günstige Auenverhältnisse, 
da die parallel zur Isar laufende Moosach für einen auentypischen Bodenwas-
serhaushalt sorgt. In anderen, stärker beeinträchtigten Abschnitten des Isartals 
lassen sich große potenzielle Retentionsbereiche ohne Gefährdungspotenziale 
für Siedlungen reaktivieren. Beispielsweise haben der Freistaat Bayern und die 
Landeshauptstadt München zwischen Großhesselohe und dem Deutschen Mu-
seum wieder eine naturnahe Fluss- und Auenlandschaft entwickelt. Mit dem 
„Gewässerentwicklungskonzept Mittlere Isar“ werden u.a. die Restwassermen-
ge erhöht und die Gewässerdynamik durch Deichrückverlegungen, Uferrück-
bau und Geschiebebewirtschaftung gefördert. 

 Das Gebiet wird in Teilen vom Bundesamt für Naturschutz als „besonders 
schutzwürdige Landschaft“ eingestuft.  

 
Der Landschaftsraum stellt einen bedeutenden Erholungsraum dar. Ein mögli-
ches Schwerpunktgebiet zur Auenentwicklung liegt v.a. zwischen der Wehran-
lage Unterföhring und der Regionsgrenze bei Moosburg, das sich gleichzeitig 
als regionaler Kompensationsraum eignet. Die Naturschutzgebiete im Isartal 
könnten um Kernflächen in den FFH-Gebieten „Isarauen von Unterföhring bis 
Landshut“ und „Oberes Isartal“ erweitert werden. 

 
1.3 Arten und Lebensräume 
 
G 1.3.1 Die noch vorhandenen hochwertigen Gewässerlebensräume, Auenlebensräu-

me, Streuwiesen, Nass- und Feuchtwiesen, Trockenrasen, Waldlebensräume, 
Gehölzstrukturen sowie Moorlebensräume sollen  erhalten, gepflegt und ver-
netzt  entwickelt werden. 

 



 
 

- 18 - 

Z 1.3.2 Durch lineare Verknüpfung von Feucht- und Trockenlebensräumen ist ein regi-
onaler Biotopverbund aufzubauen und zu sichern.  

 
  Die Schwerpunktgebiete des regionalen Biotopverbundes sind in Karte 3 Land-

schaft und Erholung i.M. 1:100.000 zeichnerisch erläuternd dargestellt.   
 
Z 1.3.3 Der regionale Biotopverbund ist  durch Siedlungsvorhaben und größere Infra-

strukturmaßnahmen nicht zu unterbrechen, außer durch Planungen und Maß-
nahmen im Einzelfall, sofern sie nicht zu einer Isolierung bzw. Abriegelung 
wichtiger Kernlebensräume führen und der Artenaustausch ermöglicht bleibt. 

 

 

2 Wasser 
 
2.1 Wasserversorgung 
 
G 2.1.1 Die Grundwasservorkommen sollen langfristig gesichert und geschützt werden. 
  
2.2 Gewässerschutz und Bodenwasserhaushalt 
 
Z 2.2.1 Naturnahe Fließgewässer, insbesondere Sempt, Strogen, Isen und Windach mit 

Nebenbächen sind in ihrem ursprünglichen Zustand zu erhalten. Soweit mög-
lich sind uferbegleitende Gehölzstreifen zu erhalten bzw. wieder aufzubauen. 

 
Z 2.2.2 Die noch vorhandenen naturnahen und ökologisch wertvollen Seeuferbereiche 

sind zu erhalten und zu entwickeln. 
 
Z 2.2.3 Noch weitgehend intakte und wenig beeinträchtigte Auen und Moorböden sind 

in ihrer Funktion für den Naturhaushalt zu erhalten und zu verbessern.   
 
Z 2.2.4 Für den Hochwasserschutz wichtige Retentionsbereiche in Fluss- und Bachauen 

sind zu sichern und möglichst zu reaktivieren. 
 
G 2.2.5 Der Wasserrückhalt in der Fläche soll  durch die Speichermedien Boden und 

Vegetation verbessert werden. 
 
Z 2.2.6 Zum Schutz des Grundwassers und der Bodenfunktionen sind Altlasten entspre-

chend ihrer Dringlichkeit zu sanieren. 
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B II Siedlungswesen (Änderungen/Ergänzungen) 
 
Z 2.1 In der Gesamten Region soll die Wohnsiedlungsentwicklung einer Gemeinde 

die Deckung des Bedarfs ihrer Bevölkerung sowie einer nicht unverhältnismä-
ßigen Bevölkerungszuwanderung umfassen. Die gewerbliche Siedlungsent-
wicklung einer Gemeinde soll den Bedarf der ansässigen Betriebe sowie für die 
Neuansiedlung von Betrieben umfassen, die zur örtlichen Grundversorgung 
oder Strukturverbesserung in der Gemeinde notwendig oder an besondere 
Standortvoraussetzungen gebunden sind. 

  
Z 4.1.4 Für den Wärmeausgleich und die Kaltluftentstehung bedeutende Wälder sowie 

für den Luftaustausch und Frischlufttransport bedeutende Talräume sind in ih-
ren Funktionen zu erhalten. Planungen und Maßnahmen sind im Einzelfall 
möglich, soweit sie den Funktionen gemäß Satz 1 nicht entgegenstehen. 

 
Z 4.1.6 Innerörtliche Freiflächen, die in Verbindung mit der freien Landschaft stehen, 

sind zu erhalten. Diese sind mit den Grünzügen zu vernetzen.  
 
Z 4.2.2 Absatz 3 
 
 Als regionale Grünzüge werden festgelegt: 
 

• Lechtal (1) 
• Schöngeisinger Forst/Maisacher Moos/tertiäres Hügelland bei Dachau (2) 
• Ampertal (3) 
• Herrschinger Moos/Weßlinger See (4) 
• Grüngürtel München-Südwest: Kreuzlinger Forst/Aubinger Lohe und bei 

Alling/Eichenau (5) 
• Dachauer Moos/Freisinger Moos/Grüngürtel München-Nordwest (6) 
• Starnberger See/Würmtal sowie flankierende Waldkomplexe (7) 
• Grüngürtel München-Nord: Heideflächen und Trockenwälder (8) 
• Isartal (9) 
• Gleißental/Hachinger Tal sowie flankierende Waldkomplexe (10) 
• Höhenkirchener Forst/Truderinger Wald (11) 
• Grüngürtel Flughafen München/Erdinger Moos/Aschheimer Speicher-

see/Grüngürtel München-Nordost (12) 
• Grüngürtel München-Ost: Luftaustauschbahn südlich der Siedlungs-

schwerpunkte Kirchheim b.München und Poing und nordöstlich der 
Messestadt Riem (13) 

• Ebersberger Forst/Messestadt Riem (14) 
• Grüngürtel München-Ost bei Poing (15) 
• Sempttal (16)  

 
Z 5.1.6 Im Stadt- und Umlandbereich München dürfen überwiegend eigengenutzte 

Freizeitwohnanlagen sowie Campingplätze mit einem überwiegenden Anteil an 
Dauercamping nicht errichtet werden. 

 
 In den übrigen Teilen der Region können solche Anlagen nur dann errichtet 

werden, wenn  
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• die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und die Erholungsmöglich-

keit in der Landschaft sowie  erhaltenswerte Landschaftsteile nicht beein-
trächtigt werden 

• Uferzonen von Gewässern in ausreichender Breite freigehalten und frei-
er Zugang des Ufers für die Allgemeinheit gewährleistet wird  

• sie möglichst im Zusammenhang bebauter Gemeindeteile oder in An-
bindung daran liegen 

• die vorgesehene Bebauung zur Größe und Ausstattung der Gemeinde in 
einem angemessenen Verhältnis steht 

• der Raum nicht  siedlungs- und verkehrsmäßig überlastet wird 
• eine ordnungsgemäße Abwasser- und Abfallbeseitigung erfolgt. 
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B III  Freizeit und Erholung (Neufassung) 
 
5 Festlegung und Entwicklung von Erholungsräumen 
 
 Zur Sicherung und Entwicklung der Erholungsnutzung werden folgende Erho-

lungsräume festgelegt: 
 
 
 1 Dachauer Hügelland (Donau-Isar-Hügelland) mit Glonntal 
 2 Nördliches Ampertal mit Hebertshauser und Inhauser Moos einschließlich 

Moosgebiete um Badersfeld und Riedmoos (nördliches Dachauer Moos) 
 3 Moos- und Heidegürtel nördlich der Landeshauptstadt München zwischen 

Ober- und Unterschleißheim, Eching und Garching b. München 
 4 Freisinger Moos mit Kranzberger- und Freisinger Forst 
 5 Hallertau mit Ampertal bei Kranzberg, Kirchdorf und Haag a.d. Amper 
 6 Isartal 
 7 Erdinger Moos zwischen Speichersee und Flughafen, München Nord-Ost 
 8 Strogental 
 9 Erdinger Holzland 
 10 Östliches Isen-Sempt-Hüglelland (südliches Isental, Goldachtal und dazwi-

schen liegende Moränenzüge) 
 11 Östliches Inn-Chiemsee-Hügelland mit Atteltal 
 12 Westliches Inn-Chiemsee-Hügelland mit Glonntal, Moosachtal, Stein- und 

Kastensee 
 13 Waldgürtel im Süden und Osten von München mit Kreuzlinger Forst, Forst 

Kasten, Forstenrieder Park, Perlacher- und Grünwalder-, Deisenhofener-, 
Hofoldinger-, Höhenkirchener- und Ebersberger Forst 

 14 Fünf-Seen-Land 
 15 Graßlinger Moos 
 16 Südliches Ampertal 
 17 Südliches Lechtal und Moränenhügelland zwischen Lech und Ammersee 

mit Windachtal 
 18 Nördliches Lechtal 
 19 Süd-Westlicher Landkreis Landsberg amLech 
 
G 5.1 In diesen Erholungsräumen sollen Naherholungsprojekte gefördert und die tou-

ristischen Angebote besser vermarktet und in Wert gesetzt werden.  
 
Z  5.2 In allen Teilräumen der Region München sind gut erreichbare überörtliche Er-

holungsgebiete zu errichten und aufzuwerten. 
 (Vgl. die Karte mit den Erholungsflächen der Landkreise und des Vereins zur 

Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München 
e.V., die dem Regionalplan beiliegt.) 

  
Z 5.3  Für die Nah- und Kurzzeiterholung sind die innerstädtischen Grün- und Freiflä-

chen der Landeshauptstadt München durch ein attraktives Fuß- und Radwege-
netz mit den Erholungsgebieten im Stadtumlandbereich zu verbinden.  
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